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Dokumentation
Bemerkenswerte Urteile
französischer Gerichte zur Nichtverjährung
von Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Prozesses gegen 
den ehemaligen Gestapochef von Lyon, SS-Obersturmbann- 
führer Klaus Barbie, wegen Verbrechens gegen die Mensch
lichkeit! sind 1983 und 1984 in Frankreich zwei Urteile er
gangen, mit denen prozessuale Einwände der Verteidiger Bar
bies zurückgewiesen wurden. Die beiden Urteile verdienen 
vor allem deshalb Aufmerksamkeit, weil sie sich auch zu völ
kerrechtlichen Fragen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und zur Verpflich
tung der Staaten zur Zusammenarbeit bei der Verfolgung und 
Bestrafung solcher Verbrechen äußern.

Am 5. Februar 1983 war Barbie — der zuvor seinen Wohn
sitz in Bolivien genommen hatte, dort jedoch ausgewiesen 
worden war — in Cayenne, der Hauptstadt Französisch-Gua- 
yanas (Überseeisches Departement Frankreichs), auf Grund 
eines im November 1982 in Lyon gegen ihn erlassenen Haft
befehls festgenommen worden. Am gleichen Tage wurde er 
in einem Militärgefängnis in der Nähe von Lyon unterge
bracht. Barbie erhob daraufhin, vertreten durch seine Ver
teidiger, gegen die Französische Republik Klage und verlangte 
seine Freilassung mit der Begründung, es habe sich um eine 
„verschleierte Auslieferung" gehandelt.

Das Appellationsgericht in Lyon entschied am 8. Juli 1983, 
daß die auf Grund eines Haftbefehls erfolgte Festnahme eines 
ins Ausland Geflohenen auf eigenem Territorium ohne Aus
lieferungsverfahren nach französischem Recht rechtmäßig ist. 
Das Urteil wurde am 6. Oktober 1983 durch die Strafkammer 
des Kassationsgerichtshofs in Paris bestätigt, ln der Entschei
dung des Kassationsgerichtshofs heißt es u. a.2:

Es ergibt sich ... aus den Bestimmungen der Präambel 
und des Art 4 des Londoner Abkommens vom 8. August 1945 
im Zusammenhang mit Art. 6 des Statuts des Nürnberger 
Mdldtärgerichtshofs, das ein Anhang zum Abkommen ist3, 
sowie aus den Empfehlungen der Resolution der Vereinten 
Nationen vom 13. Februar 19464 — beide, sowohl die Resolu
tion als auch das Abkommen, beziehen sich auf die Moskauer 
Deklaration vom 30. Oktober 19435 und sind im Gesetz vom 
26. Dezember 19646 erwähnt —,

daß die Mitglieder der Vereinten Nationen „alle notwen
digen Maßnahmen“ ergreifen müssen, um Verbrechen gegen 
den Frieden, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegs
verbrechen zu bestrafen, und daß Personen, die unter dem 
Verdacht stehen, sich solcher Verbrechen schuldig gemacht 
zu haben, „in die Länder, in denen sie ihre Verbrechen be
gangen haben, zurückgebracht werden, um dort nach den 
Gesetzen dieser Länder abgeurteilt und bestraft zu werden“;

daß auf Grund der Natur dieser Verbrechen die erwähnten 
Bestimmungen mit den durch die internationale Gemein
schaft anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätzen überein
stimmen, auf die sich auch Art. 15 Abs. 2 der Internationalen 
Konvention über Bürgerrechte und politische Rechte7 sowie 
Art. 7 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention8 be
ziehen; ....

und daß diese Bestimmungen Bestandteil internationaler 
Verträge sind, die ordnungsgemäß in die innerstaatliche 
Rechtsordnung integriert worden sind und kraft Art. 55 der 
Verfassung vom 4. Oktober 19588 Vorrang vor den Gesetzen 
haben.

Die Verteidiger Barbies hatten ferner geltend gemacht, 
das französische Gesetz über die Nichtverjährung von Ver
brechen gegen die Menschlichkeit vom 26. Dezember 1964 
könne auf die Barbie zur Last gelegten Verbrechen nicht an
gewendet werden, weil diese vor Beendigung der Feindselig
keiten begangen worden waren und damit zur Zeit des In
krafttretens des Gesetzes bereits verjährt waren. Eine Nicht
anwendung der Verjährung auf Grund dieses Gesetzes ver
stieße deshalb gegen das Verbot der Rückwirkung von Straf
gesetzen.

Das Appellationsgericht in Lyon traf am 28. Oktober 1983 
folgende Entscheidung: .

Auf Grund der von der Völkergemeinschaft anerkannten 
Rechtsprinzipien unterliegen Verbrechen gegen die Mensch

lichkeit nicht der Verjährung; das Recht auf Eintritt der 
Verjährung stellt weder ein Menschenrecht noch ein grund
legendes Freiheitsrecht dar.

In der Begründung des Urteilst0 wird ausgeführt, daß das 
Gericht zu diesem Ergebnis kam

in Anbetracht dessen, daß eine Analyse des Wortlauts des 
Gesetzes vom 26. Dezember 1964 ergibt, daß es keine Bestim
mung enthält, die ausdrücklich das grundlegende Prinzip des 
Rückwirkungsverbots von Strafgesetzen aufhebt, und daß 
die Auslegungsregeln es nicht gestatten, eine derartige Be
stimmung durch außerhalb des Textes stehende Elemente zu 
ergänzen; jedoch in Anbetracht dessen, daß das betreffende 
Gesetz einen ausdrücklichen Verweis auf das Statut des In
ternationalen Militärgerichtshofs enthält, das als Anhang dem 
Alliierten Abkommen von London vom 8. August 1945 bei
gefügt ist; daß dieses Abkommen entsprechend seinem Cha
rakter als internationaler Vertrag ordnungsgemäß in die in
nerstaatliche Rechtsordnung integriert worden ist und mit 
einer höheren Rechtskraft ausgestattet ist als die geltenden 
Gesetze; daß demzufolge der Geltungsbereich des Gesetzes 
vom 26. Dezember 1964 notwendigerweise vom Text des in
ternationalen Abkommens ausgeht, worauf es sich ausdrück
lich bezieht;

ausgehend davon, daß entsprechend der offiziellen Aus
legung dieses Dokuments am 15. Juni 1979 durch den Minister 
für Auswärtige Angelegenheiten, der genau zu dieser Frage 
konsultiert wurde, das einzige die Verjährung von Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit betreffende Prinzip, das sich aus 
dem Statut des Internationalen Militärgerichtshofs -ableiten 
läßt, das Prinzip der Nichtverjährung ist;

in Anbetracht dessen, daß die Europäische Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 
28. November 1950, die seit ihrer Ratifikation am 31. Dezem
ber 1973 und Veröffentlichung durch das Dekret vom 3. Mai 
1974 ebenfalls in die innerstaatliche Rechtsordnung integriert 
worden ist, nachdem sie in Art 7 Abs. 1 das Prinzip der Ge
setzlichkeit von Delikten und Strafen und des Rückwirkungs
verbots der Strafgesetze bekräftigt hat, eine Ausnahme vor
sieht in bezug auf jede „Handlung oder Unterlassung, wel
che im Zeitpunkt ihrer Begehung nach den allgemeinen, von 
den zivilisierten Völkern anerkannten Rechtsgrundsätzen 
strafbar War“;

ausgehend davon, daß sich aus der offiziellen Auslegung 
dieses Dokuments am 15. Juni 1979 durch den Minister für 
Auswärtige Angelegenheiten, der genau zu dieser 'Frage kon
sultiert wurde, ebenfalls ergibt, daß der fragliche Abs. 2 des 
Art. 7 sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft 
gilt und einem Vertragspartner gestattet, das Prinzip des 
Rückwirkungsverbots 'von Strafgesetzen in bezeig auf Ver
antwortliche für Verbrechen gegen die Menschlichkeit aus
zuschließen ;
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